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Umgestaltung der weltwirtschaftli
chen Beziehungen. —> neue interna
tionale Wirtschaftsordnung, —* proleta
rischer Internationalismus

Rat für Handel und Entwick
lung —* Organisation der Vereinten 
Nationen

Rat für Landwirtschaft und 
Nahrungsgüterwirtschaft
(RLN): ehrenamtliches kollektives 
Beratungsorgan des Rates des Krei
ses, das die aktive Teilnahme der 
Genossenschaftsbauern und. Arbei
ter an der Leitung und Planung för
dert. Der RLN konzentriert sich in 
seiner Tätigkeit auf die Schwer
punkte der gesellschaftlichen, öko
nomischen und sozialen Entwick
lung der Land- und Nahrungsgü
terwirtschaft im Territorium und 
nimmt Einfluß darauf, volkswirt
schaftliche Anforderungen und be
triebswirtschaftliche Voraussetzun
gen der Genossenschaften, volksei
genen Güter und deren Koopera
tionen bereits in Vorbereitung 
staatlicher Entscheidungen in 
Übereinstimmung zu bringen. 
Dazu wird die Entwicklung der 
—» Kooperation, die Durchsetzung 
des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts und der sozialistischen 
Betriebswirtschaft sowie die 
Durchführung vön —» Leistungsver
gleichen gefördert. Der RLN unter
breitet dem Rat des Kreises Vor
schläge zur Beschlußfassung über 
die Entwicklung der Land- und 
Nahrungsgüterwirtschaft und gibt 
den LPG, VEG und ihren Koopera
tionsräten Empfehlungen zur Ver
wirklichung der im RLN berate
nen Maßnahmen sowie zur Durch
führung von Rechtsvorschriften, 
Beschlüssen des Kreistages und des 
Rates des Kreises. Seiner Arbeit 
liegen die vom Rat des Kreises be
stätigte Arbeitsordnung und der 
Arbeitsplan zugrunde. Der RLN 
wird vom Vorsitzenden des Rates 
des Kreises geleitet; ihm gehören 
die Vorsitzenden der LPG und Lei-

Ratifikation

ter der Betriebe der Land- und 
Nahrungsgüterwirtschaft des Krei
ses, bewährte Genossenschaftsbau
ern sowie Arbeiter, vor allem aus 
der materiellen Produktion, an. 
Der RLN tagt in der Regel viertel
jährlich; zwischen den Tagungen 
ist die Koordinierungsgruppe des 
RLN als Arbeitsorgan tätig. Unter 
Einbeziehung weiterer Genossen
schaftsbauern und Arbeiter bildet 
der RLN Kommissionen bzw. Ar
beitsgruppen oder Aktivs zum Bei
spiel für wissenschaftlich-techni
schen Fortschritt, Intensivierung, 
Ökonomie, Arbeits- und Lebensbe
dingungen.

Ratifikation (Ratifizierung): An
erkennung bzw. Bestätigung der 
Verbindlichkeit eines Unterzeich
neten —> völkerrechtlichen Vertrages 
durch das verfassungsmäßig zu
ständige Organ eines Staates - in 
der Regel das höchste Vertretungs
organ (Parlament) oder das Staats
oberhaupt. In der DDR werden 
Staatsverträge gemäß Art. 66 der 
Verfassung vom Vorsitzenden des 
Staatsrates ratifiziert; in den Fällen, 
in denen ein internationaler Ver
trag Gesetze der Volkskammer än
dert, bedarf dieser vor der R. der 
Bestätigung durch die Volkskam
mer (Ve'rf. der DDR, Art. 51). Völ
kerrechtliche Verträge bedürfen zu 
ihrem Inkrafttreten nur dann der
R., wenn dies zwischen den betref
fenden Vertragsparteien ausdrück
lich vereinbart ist. Die R. kann ver
weigert werden; eine Begründung 
hierfür ist nicht erforderlich. Der 
Vertrag gilt dann als nicht' abge
schlossen, und der Staat hat dem
zufolge weder Rechte noch Pflich
ten aus dem Vertrag. So verweiger
ten z. B. die USA 50 Jahre lang die
R. des 1925 in Genf Unterzeichne
ten Protokolls über das Verbot der 
Verwendung von erstickenden, gif
tigen oder ähnlichen Gasen sowie 
von bakteriologischen Mitteln im 
Kriege. Die R. erfolgt durch Aus
stellung der R.surkunde. In ihrer


